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Es sind folgende Auflagen bei Plakatierungen in Sandersdorf-Brehna zu beachten: 
 

1. An Verkehrseinrichtungen (dazu gehören auch Lichtmasten, an denen Verkehrszeichen befestigt 
sind) sowie vor und auf Brückenbauwerken dürfen keine Plakate angebracht werden. 

2. Die Plakate dürfen nicht reflektieren. 

3. Die Plakate dürfen nur innerörtlichen an Licht-, alten Beton-, Energie- und Holzmasten mit 
nichtkorrodierendem Material (Schlauchband oder Plastbefestigungsmaterial) in  
2,20 m Höhe (Unterkante Plakat) und einem Mindestabstand von 0,30m (Außenkante Plakat) von 
der Fahrbahn befestigt werden. 

4. Das Anbringen von Plakaten an Bäumen, im unmittelbaren Kreuzungsbereich oder an 
Verkehrseinrichtungen wird strengstens untersagt. 

5. Die Werbeträger dürfen in ihren Ausmaßen 1,0 qm nicht überschreiten, sofern keine 
Baugenehmigung vorliegt. 

6. Die Plakate sind nach Ablauf dieser Frist unverzüglich, inklusive des Befestigungsmaterials, zu 
beseitigen. Bei nicht fristgemäßer Abnahme der Plakate wird eine Verzugsgebühr ab dem ersten 
Tag nach Ablauf des Genehmigungszeitraumes erhoben. Nach Ablauf von 7 Tagen werden die 
Plakate dann kostenpflichtig entfernt. 

 
In Brehna ist gesondert zu beachten: 
In der Bitterfelder Straße, Hallesche Straße und Markt ist das Anbringen von Werbeträgern jeglicher Art 
nicht gestattet. 
 
In Roitzsch ist gesondert zu beachten: 
In folgenden Straßen ist das Anbringen von Plakaten nicht gestattet:  
An der Rüsterbrücke, Brehnaer Straße, Ernst-Thälmann-Straße, Friedrich-Ebert-Straße, Heinrich-
Heine-Ring, K.-Liebknecht-Straße, Lindenstraße, Saarstraße, Saarplatz und Theodor-Storm-Straße. 
 
Es dürfen nur in folgenden Straßen Plakate an Lichtmasten, alte Beton-, Energie- und Holzmasten 
mit nichtkorrodierendem Material (Schlauchband oder Plastbefestigungsmaterial) in 2,20 m Höhe 
(Unterkante Plakat) und in einem Mindestabstand von 0,30 m (Außenkante Plakat) von der Fahrbahn 
befestigt werden: 
Am Molkereiteich 7 Stck., Am Sportplatz 4 Stck., Angerstraße 3 Stck., August-Bebel-Straße 10 Stck., 
Bahnhofstraße 12 Stck., Bahnstraße 5 Stck., Chausseestraße 7 Stck., Feldstraße 6 Stck., Gartenstraße 
7 Stck., Gretchenweg 4 Stck., H.-Schlittgen-Straße 9 Stck., Kirchstraße 14 Stck., Kurze Straße 3 Stck., 
Langestraße 1 Stck., Mühlweg 3 Stck., Paul-Schiebel-Straße 36 Stck., Petersrodaer Straße 15 Stck., 
Poststraße 7 Stck. Randsiedlung 2 Stck., Seitenstraße 4 Stck., Stöcklitzer Straße 15 Stck., Südstraße 4 
Stck., Teichstraße 4 Stck., Theodorplatz 2 Stck., Theodorstraße 5 Stck., Triftweg 6 Stck., W.-Rathenau-
Str. 3 Stck., Weststraße 3 Stck., Wendenplatz 3 Stck, Zaascher Straße 6 Stck. und Zscherndorfer Str. 6 
Stck. Das Ankleben ist untersagt. 
 
In Petersroda und Glebitzsch ist gesondert zu beachten: 
Das Anbringen von Plakaten an gestrichenen Straßenlaternenmasten ist nicht gestattet. 
 
Hinweis: 
 
Bei Verstößen gegen oben genannte Auflagen liegt gemäß § 48 Abs. 1 Nr. 3 Straßengesetz des 
Landes Sachsen-Anhalt (StrG LSA) der Tatbestand einer Ordnungswidrigkeit vor. Die 
Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße bis 5.000 Euro geahndet werden.  
Neben der Einleitung eines Ordnungswidrigkeitsverfahrens wird auf der Grundlage des § 13 des 
Gesetzes über die öffentliche Sicherheit und Ordnung des Landes Sachsen-Anhalt (SOG LSA) in 
Verbindung mit § 20 StrG LSA eine Verfügung erlassen. Im Bedarfsfall wird die Ersatzvornahme 
durchgeführt. Die Ersatzvornahme und deren Folgeverfahren sind Kostenpflichtig. 

 


